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schalt: Deutsches Reich: Bekanntmachung des Reichskanzler-Amtes, die Berechtigungenhöherer Lehranstalten betreffendVom 22. März 1877.
— Gro herzogthum Baden: Verfügung des GroßherzoglichenOberschulratbes,die Bewerbungen der Lehrer um andere Ste en betreffend. Vom 87. Fe-
bruar 1877. —- Verfügnng des GroßherzoglichenOberschulrathes, die Sicherung des Schulbesuches betreffend. Vom 28. Februar 1877. — KönigreichPreu-
ßen: Reglement für das Provinzial-Taubstummen-Jnstitut zn Königsberg t. Pr. Vom-Z Oktober 1876. — Verfügung des KöniglichenKonsistoriums zu
Hannover, die Lesebiicherin den Volksschulen betreffend. Vom 8. März 1877. —- KönigreichSachsen: Lehr- und Prüfungsordnung für die Realschulen 1·
Ordnung. Vom 29. Januar 1877. (Fortsetzung.) —- Anzeigen. —

Deutsche-zReich. —

Bekanntmachung des Reichskanzler-Amtes, die Berechtigungenhö-
herer Lehranstalten betreffend. Vom 22. März 1877.

Jm Verfolge der Bekanntmachung vom L. Oktober v. J.
(Zentralblatt S. 516) wird in der Anlage ein Nachtrags-Ver-
zeichnißsolcher höheren Lehranstalten veröffentlicht,welche nach
§. 90 Theil l. der deutschen Wehrordnung vom 28. Septem-
ber 1875 zur Ausstellung giltiger Zeugnisse über die wissen-
schaftliche Befähigung sür den einjährig-sreiwilligenMilitär- «

dienst berechtigt sind.
Berlin, den 22. März 1877.

Das Reichskanzler-Amt
- Eck.

,

Nachtrags-Verzeichuiß
solcher höherenLehranstalten, welche zur Aussiellung giltiger
Zeugnisse über die wissenschaftlicheBefähigungfür den einjährig-

sreiwilligen Militärdienst berechtigt sind.
A. Lehranstalten, bei welchen der einjährige,erfolgreicheBesuch
der zweiten Klasse zur Darlegung der wissenschaftlichenBesä-

« higung genügt.
x a. Gymnasien. I. Königreich Preußen. Provinz
BrandenburgDas Askanische Gymnasium zu Berlin. Pro-
VJUzPosen. Das Gymnasium zu Nakel (bisher Progymna-

Zum-Verzeichnißvom 19. Januar 1876 — S. 41 —- unter

S·a:srbL-r4i)b·
II. Elsaß- Lothringen. Das Gymnasium zu

b AR(Isher Progymnasium,ebenda unter B. a. VI.).
»

· ealvschulenerster Ordnung. 1. Königreich
OachseUzDIE Realschule zu Zittau«,einschließlichder Han-
delsabthellung der Anstalt (ebenda unter A. b. III. 9.). Il.
Großherzogthum H"essen.
Mainz. III. Elsaß-Lothringen.Das mit dem Lyzeum zu Metz

zu Metz, ebenda unter A. b. XIV. 1.).

Die Realschule I. Ordnung zU -

-
. ; Batern.

verbundene Realgymnasium (bishek Realkkassendes Lyzeumg
)

temberg.
B- Lehranstalten, bei welchen der einjährige,erfolgreiche Be-

Sachsen. Das Progymnasium zu Neuhaldensleben. II. Für-
stenthum Reuß ältere Linie. Die Gymnasial-Abtheilung
der höheren Bürgerschulezu Greiz.

b. Realschulen zweiter Ordnung. I. Königreich
Sachsen. Die Lehr- und Erziehungs-Anstalt für Knaben zu

Dresden-Friedrichstadt (Nachtrags-Verzeichnißvom 29. März
1876 — S. 191 —- unter C. a. Il.). Die städtischeRealschule
zu Leisnig. Die städtischeRealschule zu Pirna. Die städtische
Realschule zu Stollberg. ll. Elsaß-Lothringen. Die Real-

schule zu Barr (bisher provisorischberechtigt, Bekanntmachung
vom 10. Oktober 1876 —- Sx 528 — unter Nr. 1.).

«

c. Höhere Bürgerschulen, welche den Gyninasien in den ent-

sprechenden Klassen gleichgestellt sind.

Herzogthum Anhalt-
Die mit dem Gymnasium zu Zerbst verbundenen Realklas-

sen (Verzeichnißvom 19. Januar 1876 —- S. 41 —- unter O.

a.. an. VlIL 4.).
O. Lehranstalten, bei welchen das Bestehen der Entlassungsvrü-

sung gefordert wird.

a« Oeffentliche. aa. HöhereBürgerschulen,welche nicht zu
denjenigen unter B. c. gehören. I. Königreich Preußen.
Provinz Brandenburg. Die höhere Bürgerschule zu Straus-

berg. Provinz Sachsen. Die höhere Bürgerschulezu Eisleben.

Provinz Hessen-Rassau. Die höhereBürgerschulezu Oberlahn-
stein. II. Großherzogthum Baden. Das Realgymnasium
zu Ettenheim. 111. Fürstenthum Reuß ältere Linie. Die

Real-Abtheilung der höherenBürgerschule zu »Greiz.
bl). Andere Lehranstalten I. Königreich Preußen. Pro-

ViUzHessen-Nassau. Die städtischeHandelsschule zu Frankfurt
a. M. Die städtischeGewerbeschule daselbst II. Königreich

Die städtischeHandelsschule zu München.
b. Privat- Lehranstalten 1. Königreich Würt-

Die Paulussche wissenschaftliche Bildungsanstalt
auf dem Saan bei Ludwigsburg. Il. Großherzogthum

- such der ersten Klasse nöthig ist. Hessen. Die Privat-Realschule des Dr. Klein (früher Schar-
,

a« Progymnasiew I. Königreich Preußen. Pro- s vogel zu Mainz (Verzeichnißvom 19. Januar f1876 —- S. 41
vmz Brandenburg«Das PWSPMUUHUMKZUFürstenwalde (bis3- l —- unter C. b. V. 1.). III. Freie und Hansestadt Ham-
th hohl-WBürgerschule,ebenda unter C. a. aa. 1. 5.). Pro-

"

burg. Die Realschule der resormirten Gemeinde zu Hamburg
vinz SCPWMDas Progymnasium zu Kreuzburg (bisher hö-

«

(Nachtrags-Ve"rzeichnißvom 2. Oktober 1876 — S. 517 —-

heke Vulgekschulh ebenda unter O. a. au. I. 18.). Provinz f unter C. a. na. II.) -
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D. Lehranstalten, für welche besondereBedingungen festgestellt
» worden sind.

Königreich Preußen. Provinz Preußen. Die Gewer-

beschule zn Königsberg i. Pr. Rheinprovinz. Die Gewerbefchnle
zu Köln.

—

«

Den nachstehend verzeichneten Lehranstalten ist proviso-
risch gestattet worden, giltige Zeugnisse über die wissenschaft-
liche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst

auszustellen: l) dem Lyzeum zu Cannstatt, 2) der Realan-

stalt daselbst, Z) dem Lyzeum zu Eßlingen, 4) dem Real-

Lyzeum zu Gmünd, b) der höheren Bürgerschulezu Ham-
burg, 6) der landwirthschastlichen Schule Marienberg zu Helm-
stedt, 7) der Städtischen Handelsschule zu Nürnberg.

Berlin, den 22. März 1877.

Das Reichskanzler-Amt
Eck.

GroßherzogthumBaden.

Verfügung des GroßherzoglichenOberschulrathes, die Bewerbun-

gen der Lehrer um andere Stellen betreffend. .

Vom 27. Februar 1877.

Es ist in neuerer Zeit vielfach die Wahrnehmung gemacht
worden, daß Volksschulhauptlehrer, welche sich erst ganz kurze
Zeit auf ihren Stellen befinden, als Bewerber um andere er-

ledigte Schuldienste aufgetreten sind. Man sieht sich deshalb
veranlaßt, zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, daß nach frü-
her schon bestandener Uebung solche Bewerbungsgesuche von

Lehrern, welche nicht wenigstens drei Jahre auf ihren Stellen

ausgeharrt haben,«keine Berücksichtigungfinden können, sofern
nicht den betreffenden Lehrern von der Oberfchulbehördeaus

besonderen Gründen die Erlaubniß zur früheren Bewerbung
nm andere Stellen ertheilt worden ist.

Karlsruhe, den 27. Februar 1877.

GroßherzoglicherOberschulrath.
An ROH-

die Großh. Kreisschulvisitaturen.
Schulvorstiinde und Lehrer.

Nr. 2120.

Krapf.

Verfügung des GroßherzoglichenOberschulrathes, die Sicherung
des Schulbefuches betreffend. Vom 28. Februar 1877.

Zwischen der Großh. Badifchen Regierung und der Großh.

HefsischenRegierung ist im Wege gegenseitiger Erklärungen
eine Vereinbarung des Inhaltes getroffen worden, »daß die
dem GroßherzogthumeHessen angehörendenKinder, welche sich
im GroßherzogthumeBaden aufhalten-, und die dem Großher-

zogthume Baden angehörenden Kinder, welche sich im Groß-

herzogthume Hessen aufhalten, nach Maßgabe der im Lande

des Aufenthaltes bestehenden Gesetzewie Jnländer zum Besuche
der Schule herangezogen werden sollen, daß diese Nöthigung zum

Besuche der Schule sich nicht nur auf die eigentliche Elementar-

fchule, sondern wo daneben eine sogenannte Sonntagsschule oder

Fortbildungsschulemit obligatorischemCharakter besteht, auch auf

diese erstrecke, daß jedoch Kinder, welche sich durch ein Zeug-
niß der zuständigenheimischen Schulbehörde darüber auswei-

sen, daß sie der Schnlpflicht, wie sie nach der Gesetzgebungih-
rer Heimath normirt ist, vollständigGenüge geleistet haben, «

vom ferneren Schulbesuche zu entbinden seien, auch wenn das

am Orte ihres Aufenthaltes geltende- Gesetz eine größereAus-

dehnung des obligatorischenUnterrichtes vorschreibt.«

Vorstehende Vereinbarung wird mit dem Anfügen zur Dar-

nachachtung bekannt gemacht, daß zur Ausstellnng der Zeug-
nisfe über die Erfüllung der Schulpflicht im Großherzogthume
Baden die Schulkommissionen und in Gemeinden, in denen

solche nicht bestehen, die Gemeinderäthe zuständig sind, wäh-
rend im GroßherzogthumeHessen diese Zeugnisse von den Vor-

sitzenden der Schulvorstände auszustellen sind.
Karlsruhe, den 28. Februar 1877.

GroßherzoglicherOberschulrath.
Nokk.

An

die Kreisschnlvisitaturen, Gemeinderäthe
bezw. Schulkommissionen, sowie an

die Lehrer der Volksschulen.
Nr. 2779.

Kuhn.

.«—---—

Königreichpreußen
Reglemcnt für das ProvinzialsTaubstummeniJnstitut zu
Königsberg i. Pr. Vom 7. Oktober 1876.

Auf Grund des §. 8 Nr. 2 der Provinzial-Ordnung vom

29. Juni 1875 wird für das Provinzial-Taubstummen-Jnstitnt
in Königsberg das nachfolgende Reglement erlassen.
§. l. Die Verwaltung des Taubstummen - Instituts und

die Aufsicht über dasselbe wird, nach Maßgabe dieses Regle-
ments und der Beschlüssedes Provinzial-Landtages von dem

Provinzial-Ausschusse, beziehungsweisedem Landesdirektor, ge-

führt. Dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium steht als

staatlicher Schul-Aufsichtsbehörde insbesondere die Bestätigung

des·Lehrplanes, sowie die Befugniß zu, mittelst technischer Re-

vision durch einen Kommissarius von dem Zustande der An-

stalt Kenntniß zu nehmen-
§. 2. Die unmittelbare Leitung und Verwaltung des Jn-

stituts führt, in den Grenzen des von dem Provinzial-Landtage
festgestelltenEtats und nach Maßgabe der von dem Provinzial-
Ansschusse beziehungsweise Landesdirektor zu».ertheilendenAn-

weisungen, der Vorsteher des Taubstummen-Jnstituts.
·

§. Z. Die Anstellung und Entlassung des Vorstehers steht
dem Provinzial-Au·sschußzu. Derselbe beschließtauch, nach

Anhörung des Vorstehers des Instituts, über die Anstellung
und Entlassung der Lehrer. Hilfslehrer können, nach Maßgabe
der in dem Etat für diesen Zweck ausgesetzten Mittel, durch
den Landesdirektor angenommen werden; derselbe hat jedoch
über die Annahme dem Provinzial-Ausschnß in der nächsten

Sitzung Bericht zu erstatten.

§. 4. Der Vorsteher und die ordentlichen Lehrer der An-

stalt müssen die vorschriftsmäßigeQualifikation als Taubstum-
menlehrer besitzen.
§. 5. Die Art der Anstellung des Vorstehers, die Höhe

seines Gehaltes, die Zahl der Lehrer, die Art ihrer Anstellung
und die Höhe ihres Gehaltes wird »durchden Etat festgesetzt.

§. 6. Das Institut hat den Zweck: a. als Lehrerbil-
dungs - Anstalt ordentliche Lehrer resp. Vorsteher für Taub-

stummen-Anstalten auszubilden, b. als Normalfchule«taub-

stumme Kinder beiderlei Geschlechtes aus der Provinz Preußen,

ohne Unterschied der Religion, durch Erziehung und Unterricht

zu nützlichenMitgliedern der bürgerlichenGesellschaft heranzu-
bilden.

«

§. 7. A. Als Lehrerbildungs-Anstalt wird dieselbe
die ihr überwiesenen Lehrschüler,welche die vorschriftsmäßige

Prüfung als Elementarschullehrer bestanden haben müssen, durch

; theoretischennd praktische Anleitung befähigen, die vorgeschrie-
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beUe Prüfung als ordentliche Lehrer resp. Vorsteher von Taub;
stummen-Instituten abzulegen.

· .

Der Landesdirektor überweist dieselben dem Vorsteher der

Anstalt, welchem sie während der Dauer ihrer Bildungszeit

untergehen sind und dessen Weisungen sie zu befolgen und zu

beobachten haben.

§. 8. Der Vorsteher der Anstalt ertheilt die erforderliche

theoretische und praktischeAnleitung theils selbst, theils läßt er

die übrigen ordentlichen Lehrer dabei mitwirken; auch wird er

den dazu befähigten Lehrschülernden Besuch geeigneter Vor-

lesungen an der Universität vermitteln, ihnen auch Gelegenheit
geben, sich für die Verwaltung zu besähigen, indem dieselben

journalisiren, registriren und Berichte abfassen lernen.

§. 9. Die der Anstalt zur Ausbildung überwiesenen Kan-

didaten erhalten ein Stipendium, dessen Höhe durch den Pro-

vinzial-Landtag festgestelltwird. Derselbe trifft auch über die

Zahl der zu überweisendenKandidaten Bestimmung
Die Verleihung des Stipendiums geschiehtdurch den Lan-

desdirektor, zunächstauf ein Jahr, kann aber fernerhin auf
ein bis zwei Jahre verlängert werden, wenn der Vorsteher der

Anstalt dies im Jnteresse der Taubstummenbildung beantragt.

§. 10. Der Vorsteher hat die Pflicht, über den Fleiß, die

Fortschritte und die sittliche Führung der Lehrschüler zu wa-

chen und darüber vor Schluß des Jahreskursus durch Vermit-

telung des Landesdirektors an den Provinzial-,Ausschußund

an das Provinzial-Schulkollegium zu berichten, auch seiner Zeit
die Prüfung«der ausgebildeten Kandidaten zu beantragen.

B. Von den Zöglingen und Schülern der Anstalt
als Normalschule. §. 11. Die Anstalt ertheilt den Taub-

stummen-Unterricht aus allen Stufen und in allen Lehrgegen-
ständen für Lehrer und Schüler-- .

·

Die Zahl der Unterrichtsklassen ist durch die etatsmäßigen
Lehrkräftebedingt.

Die Zahl der in den einzelnen Klassen zu unterrichtenden

Schüler darf in der Regel 15 nicht übersteigen. Die Verthei-
lung der Zöglinge und Schüler in die Klassen geschiehtdurch
den Vorsteher der Anstalt.

Die Schüler sind:
a. Freischülerder Stadt Königsberg,
b. Freizöglingeund Freischülerder Provinz Preußen,
e. zahlende Schüler.
§. 12. Die in die Anstalt aufzunehmenden Schüler sollen

IXnicht blöd- oder schwachsinnigsein; 2) in dem Grade taub

sem-daß sie mittelst des Gehörs die Sprache nicht erlernen

wnnenz an keiner ansteckenden, unheilbaren Krankheit oder

spustrkfemIhre Bildung behindernden Gebrechen leiden.
§« ts« Dæ geeignete Zeit der Ausnahme der Kinder liegt

zwischendem 7. und 9· Lebensa re d
D

·t der a n-

schichtperiodex
1 h ( as is nach Z h

Diejenigen, welche bereits das 10. Lebensjahr (Pubertats-
»

Epoche) zurückgelegthaben, können nur ausnahmsweise mit

Genehmigungdes Landesdirektors aufgenommenwerden.
.

§.14. Die Dauer des Aufenthaltes in der Anstalt resp.
des Bildungskursus ist aus acht Jahre angenommen, kann aber

MkcklMaßgabe der Vorbildung oder des Lebensberufes, der

Fåhtgkeiten,des Fleißes und der Fortschritte verkürztwerden.

§«15:Eltern- Angehörige- Vormünder nnd Behörden
melden dle Aufnahme ihrer Kinder Vesp. Pflegebesohlenen in

Freistellen(§. llb) bei dem Landesdirektor an nnd bringen fol-
gende Attestebei:
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1) den Geburtsschein, 2) ein ärztliches Attest über den

Gesundheitszustand des Kindes (efr. §. 12), Z) den Pocken-Jm-
pfungsschein resp. Revaccinationsschein, 4) ein Bedürftigkeits-
Attest von der betreffenden Ortspolizeibehörde

Ueber die Annahme entscheidet der Landesdirektor.

Die 10 Freischülerder Stadt Königsberg bezeichnet der

Magistrat daselbst. Die vorstehenden Bedingungen gelten auch
«

für die von dem Magistrat zu Königsberg zur Aufnahme zu

bezeichnendenFreischüler.Die genannten Atteste sind dem Ma-

gistrat einzureichen.
§.16. Die Anmeldung zur Aufnahme von Schulgeld

zählendenSchülern geschieht bei dem Vorsteher, dem die Atteste
nach §. 15 ad l bis 3 vorzulegen sind. Derselbe darf nicht
mehr dergleichen Schüler annehmen, als nach Besetzung der

Stellen der Freizöglinge und Freischüler,nach Maßgabe von

§. 11 über die Frequenz, ohne Ueberfüllung der Klassen noch
aufgenommen werden können. s

§.17. Jst zur Zeit der Anmeldung eines taubstummeu
Kindes die Zahl der Freistellen schon besetzt, so wird dasselbe
durch den Vorsteher der Anstalt mit Bemerkung des Tages zur

Anmeldung in die Anwartschaftsliste eingetragen.
Die Anmeldung kann indeß nicht vor zurückgelegtem6.

Lebensjahre erfolgen; die Eintragung nach vollendetem 10. Le-

bensjahre kann nur aus besonderen Gründen, mit Genehmi-
gung des Landesdirektors, bewirkt werden.

Das gleiche Verfahren gilt bei der Anmeldung von- Frei-
schillern.
§. 18. Diejenigen Eltern, Angehörigen, Vormünder oder

Behörden, deren Kinder oder Pflegebesohlene als Freizöglinge
oder Freischüleraufgenommen werden, haben sichdurch einen

Revers dahin zu verpflichten, daß sie dieselben den Gesetzen
der Anstalt unterwerfen, sie auch, nachdem sie die erforderliche
Ausbildung erlangt haben, oder wenn andere Gründe zu deren

Entfernung vorhanden sind, wieder zurücknehmenund für deren

weiteres Fortkommen sorgen wollen.

§.19. Durch den in der Anstalt zu ertheilenden Unter-

richt sollen die Knaben vorzugsweise zur Erlernung von Hand-
werken und Kunstgewerben tüchtiggemacht werden, die Mäd-

chen insbesondere sür solche Arbeiten, durch welche sie sich als

Handarbeiterinnen künftig selbstständigoder auch als Dienst-
boten ernähren können. ,

§. 20. Diejenigen Lehrgegenstände,an welchen alle Schü-
ler theilnehmen, sind

1. Artikulation der menschlichen Sprache in fortlaufender
Verbindung von Sprechen und Absehen, Schreiben und

Lesen, und im gleichmäßigenFortschritte mit dem Un-

terricht in der Sprache; .

2. Sprachunterricht als Anschauungsübung,Begriffs- und

Verstandsentwickelungüberhaupt;
. Rechnen;
. Religion als biblische Geschichte und Lehre; .

. Unterricht in gemeinnützlichenKenntnissen aus dem Ge-

biete der Naturkunde, Geographie und Geschichte;
. Schönschreiben;

»

. Zeichnen in Verbindung mit Formenlehre;
. Turnenz .

. die weiblichen Zöglinge werden außerdem in weiblichen
Handarbeiten unterrichtet. »

»

§. 21. Der Lehrplan der Anstalt wird, der Natur der

Taubstummenbildung (§. 20), dem Klassenshstemeund der Fre-
quenz entsprechend von dem Vorsteher der Anstalt ausgestellt

MAOO

OONZO
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nnd dem Landes-Direktor eingereicht, welcher dessen Bestäti-

sühren hat.
§. 22. Die Zöglinge des Instituts werden, nach dem Ge-

schlechtgetrennt, gegen ein, von dem Provinzial-Landtage im

Etat festzusetzendesPflegegeld, in sittlich bewährten Familien-
kontraktlich untergebracht; die älteren Knaben in der Regel
bei tüchtigen, als rechtlich bekannten Meistern. Die Pfleger
haben die Kinder räumlich angemessen zu logiren, zu verpflegen,
zur Reinlichkeit an ihrem Leibe, wie in der Kleidung und in

dem Gebrauche der Lehrmittel anzuhalten, das ihnen für die

Zöglinge übergebeneJnventarium in Acht zu nehmen und die-

selben pünktlich in die Schule zu schicken;außerdem sind die-

selben für die sittliche Erziehung der ihnen anvertrauten Zög-
linge gesetzlichund kontraktlich verantwortlich und müssen sich
die Kontrole gefallen lassen, die durch den Vorsteher der An-

stalt und die von ihm dazu bestellten odentlichen Lehrer an-

geordnet und ausbedungen worden ist.
Erkrankt ein Zögling, so haben sie die (körperliche)War-

tung und Pflege desselben zu übernehmen,während die Anstalt
die ärztliche Behandlung durch den dazu bestellten Arzt und

die Beschaffung der Arznei übernimmt; auch wird bei lang-
wierigen Krankheiten den Pflegern für besondere Wartung und

Pflege, resp. für Nachtwachen, Entschädigunggezahlt werden.

Stirbt einer der Zöglinge, so ordnet der Vorsteher die

Beerdigung des Verstorbenen an, und macht den Angehörigen,
sowie dein Standesamt und dem Landesdirektor hiervon die

erforderliche Anzeige. Die Beerdigungskosten für«Freizöglinge
werden aus der Anstaltskasfe, dagegen für Freifchülerund Zahl-
schüler von den Angehörigen, resp. den betreffenden Armen-

verbänden getragen.

§. 23. Dem Vorsteher der Anstalt steht die Handhabung
der Disziplin zu.

§. 24. Den Freizöglingen der Anstalt wird die erforder-
liche Kleidung und Wäsche geliefert; dieselben müssen jedoch
beiihrem Eintritte in die Anstalt mit zwei Anzügen, der nö-

thigen Wäsche und mit Betten versehen sein.
Der Vorsteher hat dafür zu sorgen, daß sowohl die Wä-

sche, als auch die Kleidungsstückeund Bereinigungsutensilien
zu allen Zeiten in genügender Anzahl, resp. genügendem
Maße vorhanden, gehörig inventarisirt und mit dem Stempel
der Anstalt versehen sind und daß die fchadhaften Gegenstände
rechtzeitig ausgebessert werden.

—

§. 25. Das Jnventarium der Anstalt wird nach Maß-
gabe des Etats durch den Anstaltsvorsteher verwaltet und all-

jährlich in Verbindung mit der Jahresrechnung vorgelegt.
§. 26. Schon während des Unterrichtskursus wird der

Uebergang der Zöglinge in das praktische Leben, insbesondere
bei den Freizöglingen, von dem Vorsteher der Anstalt vorbe-
reitet und eingeleitet, indem derselbe nach MöglichkeitBedacht
darauf nimmt, daß die Pfleglinge bei Handwerksmeisternunter-

gebracht werden, die ein, den Anlagen und Neigungen des

Zöglings entsprechendes Handwerk treiben. Zur Unterbringung
von Zöglingen in die Lehre ist die Zustimmung der Eltern
oder des Vormundes erforderlich. Eine mit irgend welchen
Kosten verbundene Verpflichtung für das Fortkommen der ab-

gehenden Zöglinge übernimmt die Anstalt nicht.
§.27. Jst ein Zögling aus irgend einem Grunde aus

der Anstalt entlassen, so muß der Vorsteher unter Angabe des

Grundes darüber dem Landesdirektor sofort Anzeige machen.
Ueber den regelmäßigenAbgang von Freizöglingenmuß die
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Anzeige drei Monate vorher und zugleich mit den Vorschlägen
gung durch das Königliche Provinzial-Schulkollegium herbeizu- s

wegen Wiederbefetzung dieser Stellen nach Maßgabe der An-

wartschaftsliste erfolgen.
Die regelmäßigenAusnahmen finden zum 1. August alle

zwei Jahre und die Entlassungen zum 30. Juli statt.

§. 28. Der Vorsteher besorgt die gesammte Korrespondenz
mit dem Landesdirektor, den Kreis- und KommunaliBehörden,
Eltern und Vormündern.

§. 29. Auf Urlaubsgesuche des Anstaltsvorstehers entschei-
det der Landesdirektor. Den Lehrern wird ein Urlaub bis zu

acht Tagen durch den Vorsteher der Anstalt, auf längere Zeit
nach Anhörung des Letzteren durch den Landesdirektor ertheilt.
§. 30. Dieses Reglement tritt mit dem l. Januar 1877

in Kraft.
So beschlossenin der Sitzung des Provinzial-Landtages

der Provinz Preußen, den 7. Oktober 1876.

gez. v. Saucken-Tarputschen.
—

Reichel.

Verfügung des KöniglichenKonsistoriums zu Hannover, die Lese-
biirher in den Volksschulen betreffend. Vom 8. März 1877.

Hannover, den 8. März 1877.

Jn unseren Ausschreiben vom Lo. Mai 1867, 1. Oktober

1868, l7. April 1869, 29. Dezember 1871, 10. Mai 1873 ha-
ben wir in Gemäßheit desfallsiger Verfügungen des Herrn Mi-

nisters der geistlichen ec. Angelegenheiten rücksichtlichder Lese-
bücherfür die Schulen unseres Verwaltungsbezirkes Bestimmung
getroffen.

Nachdem neuerdings die bezüglichenMinisterial-Verfügun-
gen modifizirt sind, fassen wir zur leichteren Uebersicht und um

unsere früheren bezüglichenAusschreiben entbehrlich zu machen,
sämmtliche von nun an zu beobachtende Bestimmungen zufam-
men, wie folgt:

1) Da das Lefebuch zu den durch die allgemeinen Bestimmun-

gen vom 15. Oktober 1872 vorgeschriebenenLernmitteln ge-

hört, muß es in den Händen aller betreffenden Schüler sein.
Bibel oder Katechismus anstatt des Lesebuches zu gebrau-
chen, ist durchaus unzulässig

L) Die Einführung eines jeden Lesebuches ist von unserer vor-

gängigen, durch die Kreisschul-Jnspektion zu beantragenden
Genehmigung abhängig. Bei desfallsigen Anträgen sind
die Verhältnisse,welche den »Wechsel,respektive die Einfüh-

rung des betreffenden Buches erwünscht erscheinen lassen-
zu erörtern.

Z) Bevor die Einführung eines sub Nr. 5 nicht genannten
Lesebuches beantragt wird, ist zu prüfen, ob dasselbe den

Bestimmungen des §. 26 der Allgemeinen Bestimmungen
vom 15. Oktober 1872 entspricht. Demgemäß sind nur

solcheBücher zu wählen, welche in ihrer Form korrekt sind,
und in den geschichtlichenund realistischen Theilen nicht
eigene Ausarbeitungen der Herausgeber, sondern Proben
aus den besten populären Darstellungen der Meister auf
diesem Gebiete geben, und welche sich von kirchlichenund

politischen Tendenzen frei halten.
4) Soweit es die Rücksichtauf die Verschiedenheitder Aufga-

ben und der Einrichtung der einzelnen Schulen zuläßt, «

ist möglichsteUebereinstimmung in der Wahl des Lesebu-
ches innerhalb eines und desselben Kreis-Jnspektionsbezir-
kes anzustreben.

5) Beibehalten, respektive zur Einführung beantragt werden,
können
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Ä. für ein- und mehrklassigeSchulen:

Flügge,
Keck und Johannsen in der Bearbeitung nach 1873,

das Lüneburger Lesebuch in den Auflagen nach 187l,

das Osnabrücker Lesebuch in den Auflagen nach 1871,
Bock in den Ausgaben nach 1870,

Quietmeher in der Bearbeitung nach 1872,
. Kicken und Schüler (für reformirteSchulen);
für mehrklassige Schulen:
a· das vomHannoverschen Lehrerverein herausgege-

bene Buch,
b. K. und W. Dietlein in den Ausgaben nach 1870.

Alle sonstigen Lesebücher sind bis spätestens zum 1. April
1878 zu beseitigen. Rücksichtlichder Lesebücherfür gehobene
und für Mittelschulen bewendet es bis auf weiteres bei dem

Bestehenden.
Wir veranlassen Sie, das zur Ausführung des Vorstehen-

den Erforderliche wahrzunehmen

KöniglichPreußischesKonsistorium.

Abtheilung für Volksschulsachen.
Rautenberg.

vorspkdpkrps

An

sämmtlicheGeneral- und Spezial-S1lperin-
tendentcn bezw. Kreisschul-Jnspektoren u.

die Magistrate nnd Senioren der geistli-
chen Ministerien in den selbstständigen
Städten des hiesigen Konsistorialbezirkes,
sowie an das Königlich-GriiflicheKonsisto-
rium zu Neustadt u. H.

Nr. 787.

KönigreichSachsen
B. Lehr- und Prüfungsordnungfür die Realschulen l. Ordnung.

Vom 29. Januar 1877.

(Fortsetzung ans Nr. 14, Spalte 216.)

Klasse Ill): 4 Stunden. Lektüre und Besprechung klassi-
scherGedichte; Erörterung der hauptsächlichstenDichtungsarten;
Profodie und Metrik. Uebungen im mündlichenVortrage. Von
vier zu vier Wochen »ein Aufsatzmit vorangestellter Disposition.
Kurze Uebersicht der deutschen Literatur von Luther bis Goethe.

Klasse Ila: 3 Stunden. Einführung in die klassifcheLite-
ratur des Mittelalters (Heldengedichte,Minnesänger); Literatur-

geschichtebis zur Reformation. Uebungen im freien mündlichen
Vortrage. Von vier zu vier Wochen ein Aufsatz mit vorange-
stellter Disposition.

Klasse.Id: 3 Stunden.

Stückenaus den Werken von

stock;Literatukgefchichtevon
un freien mündlichenVortrag

Klasse Ia: 3 Stunden.

Lektüre und Besprechung von

Luther, Herder, Lessing und Klop-
Luther bis Klopstock. Uebungen
e; größere Aufsätze.
Lektüre und Be re un oetischer

Werkeder neueren Klassiken LiteraturgeschfkhtyvofziIKlopstock
bis zur Gegenwart. Uebungenim freien mündlichenVortrage.
Größere Abhandlungen Nach Befinden das Wichtigste aus
der Logik.

§-10.- Kenntniß der deutschen Grammatik, korrekter und

gewandferGebrauch der Muttersprache in Wort und Schrift,
Kenntnißder deutschen Literatur und der Literaturgefchichte.
.«- LateinischeSprache. Klasse VI.: 8 Stunden. Die re-

gelmaßigenDeklinationen; Genusregeln und Komparation der

Adjektha;das Nothwendigstevon den Zahlwörtern und Fürwör-
lern; die kegelmsjßigenKonjugationenzEinübuugvon Vokabeln.

Uebungen UU Uebersetzenaus dem Lateinischen mit beson-
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derer Rücksichtauf das Konstruiren der Sätze. Wöchentlicheine

schriftlicheArbeit.

Klasse V.: 5 Stunden. Wiederholung des Sextapensums,
unregelmäßigeDeklinatiouen, Pronomina, Deponentia, unregel-

mäßige Verba, Präpositionen und Konjunktionen.
Fortsetzung der Uebungen im Konstruiren und Uebersetzen

aus dem Lateinischen. Wöchentlicheine schriftliche Arbeit.

Klasse IV.: 4 Stunden. Wiederholung des Quintapen-
sums. Die Konstruktionen des Aeeus. cum iniinit. und des

Adler-a absol., das Nothwendigfte ans der Kasuslehre.
Lektüre einer Chrestomathie mit Präparation. Jede Woche

eine kleinere schriftlicheArbeit (abwechselnd ein Exerzitium und
ein Extemporale).

Klasse Ill.: 4 Stunden. Wiederholung der Formenlehrez
Einleitung in die Syntaxz Kasuslehre, die Konjunktionen und

Partizipialkonstruktionen;die allgemeinstenund leichtesten Regeln
über die eonsecuijo temporum Lektüre von Oornelius Nepos
oder einer passenden Chresiomathie.

Schriftliche Arbeiten wie in IV.

Klasse IIb: 4 Stunden. Wiederholung der Kasuslehre,
der Jnfinitiv- und der Partizipialkonstruktionen; eingehendere
Behandlung der Konjunktionen. -—

Lektüre von ansar de bello gallico oder einer passenden
Chrestomathie; Fortsetzung der schriftlichen Uebungen.

Klasse Ila: 3 Stunden. Die Satzlehre mit besonderer
Rücksichtauf conseeutio temporum und oratio obliquaz profo-
dische Regeln.

Fortsetzung der Lektüre von Caesar de bello galL und Lek-
- türe von Ovid. Metamorph. Fortsetzung der schriftlichenUe-

bangen.

Klasse Ih: 3 Stunden. Lektüre ausgewählter Stücke aus

sallust. dellum Jugurth. und Ovid. Metamorph. Größere
Exerzitia.

Klasse la: 3 Stunden. Lektüre von Reden nnd philoso-
phischenSchriften (vorzugsweise Cato maj0r) Cicero’s und eini-

ger Abschnitte aus der Aeneis. Größere lateinische Arbeiten.

§. 12. Kenntniß der Formenlehre und der Syntax, so daß
der Schüler mit Hilfe des Lexikons ein nicht zu schweres deut-

sches Pensum ohne grobe Fehler in’s Lateinifcheübersetzenkann;
die Fähigkeit, einen leichteren Abschnitt aus den bezeichneten
Schriftstellern ohne Lexikon, einen schwierigeren mit Hilfe des

Lexikons richtig zu übersetzen.

§. 13. FranzösischeSprache. Klassev.: 6 Stunden. Regeln
der Aussprache, Leseübungen,Orthographie, Formenlehre bis zum
regelmäßigenZeitwort einschließlich;Auswendiglernen einer An-

zahl häufig vorkommender Worte und leichter Redewendungen.
Kleine schriftlicheExerzitien.

KlasseIV.: 7 Stunden. Vollendung der Formenlehre, Lek-
türe nach einer Chrestomathie, Memoriren kleinerer Abschnitte.
Mündliche und schriftliche grammatische Uebungen.

Klasse III.: 4 Stunden. Wiederholung der Formenlehre,
besonders der unregelmäßigenZeitwörter; Anfang der Syntax.
Lektüre nach einer Chrestomathie, Meinoriren von Gedichten und

prosaifchen Stücken. Uebungen im Sprechen, Exerzitia.
Klasse llb: 4 Stunden. Fortsetzung der Syntax; Lektüre

einer Chrestomathie oder eines leichten Prosaikers Uebungen «

im Sprechen; Exerzitia und Extemporalia
Klasse Ila: 3 Stunden. Schluß der Syntax; Lektüre von

klassischen Schriften in Prosa und in Versen. Sprechübungen;
Exerzitia und Extemporalia.

,
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Klasse 1b: 3 Stunden. Die Unterrichtssprache ist von hier
ab in der Regel die französische.Wiederholung und Ergänzung

der Grammatik. Lektüre klassischer Schriftsteller, Literaturge-
schichtedes XVIL und der ersten Hälfte des leIL Jahrhun-
derts. Freie-Aufsätzeund freie Vorträge.

Klasse Ia: 4 Stunden. Fortsetzung der Lektüre mit Rück-

sicht aufmoderne Schriftsteller. Repetition und Beschluß der

Literaturgeschichte Freie Aufsätzeund freie Vorträge.

§.14. Der Schüler muß nicht nur mit der Grammatik

genau bekannt, sondern auch im Stande sein, schwerere pro-

saische und leichtere poetische Stücke ohne Lexikon richtig zu

übersetzen,einen französischenVortrag zu Verstehen, an ihn ge-

richtete Fragen mit einiger Geläufigkeit französischzu beant-

worten, ein nicht zu schwieriges deutsches Extemporale sofort

sranzösischnachzuschreiben und freie Ausfätze, namentlich auch
Briefe in französischerSprache korrekt zu verfassen. Endlich
muß die Bekanntschaft mit der französischenLiteraturgeschichte
erworben sein.

§. 15. Englische Sprache Klasse lll: 4 Stunden. Regeln
der Aussprache, Leseübungen, Orthographie und Formenlehre.
Auswendiglernen von Vokabeln und kleinen prosaischen und

poetischenStellen. Lektüre nach einer Ehrestomathie Exerzitia.
Klasse lIb: 3 Stunden. Wiederholung und Ergänzung der

Formenlehre Syntax. Lektüre nach einer Ehrestomathie, Exer-
zitia und Extemporalia. ,

Klasse Ila: 3 Stunden. Weitere Ausführung der Syntax.
Lektüre leichterprosaischer Schriftster; Exerzitia und Extemporalia.

Klasse 1b: 4 Stunden. Die Unterrichtssprache ist von hier
ab in der Regel die englische Lektüre klassischer Schriftsteller.
Uebersetzen von Stücken aus deutschen Schriftstellern in’s Eng-
lische. Freie Aussätzeund freie Vorträge

Klasse la: 4’Stunden. Fortsetzung der Lektüre mit Rück-

sicht auf moderne Schriftsteller Freie Aufsätzeund freie Vor-

träge. Englische Literaturgeschichte in gedrängter Darstellung.
§. 16. Kenntniß der englischen Grammatik, die Fähigkeit,

nicht allzuschwierige prosaische Stücke geläufig in’s Deutsche zu

übersetzen,die englischeKonversationssprache zu verstehen, Fra-
gen englisch zu beantworten und einfachere Pensa, namentlich

auch Geschäftsbriefe korrekt in’s Englische zu übersetzen. End-

lich muß die Bekanntschaft mit dem Hauptsächlichstenaus der

englischen Literaturgeschichteerworben sein.

§. 17. Geographie. Klasse VI: 2 Stunden. Die Fudamen-
talsätzeder mathematischenGeographie. Die Grundbegriffe der

physischenGeographie, soweit sie zum Verständniß europäischer

Verhältnisseerforderlich sind. Allgemeine Uebersichtder Land- und

Wasservertheilung auf der Erde (ohne Eingehen auf die Einzel-
heiten von Gebirgen, Flüssen,Meerbusen 2c.). Geographie des

Königreichs Sachsen und Deutschlands. Unterweisung im Kar-

tenlesen und Kartenzeichnen; Uebungen im Kartenzeichnen aus

dem Gedächtnisse. «

»

Klasse V.: 2 Stunden. Wiederholung und Erweiterung
der geographischen Grundbegriffe Allgemeine Schilderung Eu-

ropa’s und dessen politischer Eintheilung Kartenzeichnen aus

dem Gedächtnisse.

Klasse 1V.: 2 Stunden. Die außereuropäischenErdtheile
unter Voraussendung der nöthigenErklärungen aus der physi-
schen Geographie. Kartenzeichnen aus dem Gedächtnisse.

Klasse lII.: 2 Stunden. Deutschland, physischund politisch,
mit Hinweis auf Gewerbe und Handel. Kartenzeichnen.

Klasse lIb: 2 Stunden. Das außerdeutscheEuropa phy-
sisch und politisch, mit Hervorhebung der Weltstellung des Kon-

l
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tinentes und seiner Kolonien. Repetition und Erweiterung der

mathematischen Geographie.
Klasse lla: 2 Stunden. Die außereuropäischenWelttheile.
Klasse 1b: 2 Stunden. Schluß des Pensums der vorigen

Klasse. Kurze Geschichte der Entdeckungsreisen.
Klasse la: 2 Stunden. Mathematische und physische Geo-

graphie nebst Elementen der Astronomie. Repetition des-Ge-.
sammtgebietes der Geographie.
§.18. Bekanntschaft mit der mathematischen und physi-

kalischen Geographie, Kenntniß der geographischen Verhältnisse
aller Länder, speziell Europa’s und des Vaterlandes, sowie der

mit Europa im Verkehre stehenden Länder bei völliger Unab-

hängigkeit von Globus und Karten. -

§.19. Geschichte Klasse VI: 2 Stunden. Alte Geschichte
in Geschichtsbildern. -

Klasse v.: 2 Stunden. Geschichtsbilder und Biographien
aus der mittleren und neueren, hauptsächlichdeutschen und

sächsischenGeschichte
Klasse IV.: 2 Stunden. Alte Geschichte(Hellas und Rom).

- Klasse III.: 2 Stunden. Mittlere Geschichtemit besonde-
rer Rücksichtauf Deutschland.

Klasse IIb: 2 Stunden.

Rücksichtauf Deutschland.
Klasse IIa: 2 Stunden. Wiederholung der alten Geschichte

mit besonderer Rücksichtauf Kultur und Kunstgeschichte
Klasse-1b: 2 Stunden. Geschichte des Mittelalters mit

Rücksichtauf Kultur und Kunst.
,

Klasse Ia: 2 Stunden. Deutsche Geschichte mit besonderer
Rücksicht auf Kultur- und Kunstgeschichte.
§. 20. Kenntniß der wichtigsten, namentlich auch für die

Kulturgeschichtebedeutsamen historischenBegebenheiten und Per-
sonen, speziellereKenntniß der vaterländischenGeschichte. Ein-,
blick in den inneren Zusammenhang der Ereignisse

§. 21. Naturbeschreibung. Klasse Vl.: Jm Sommer 2

Stunden Botanik, Kenntnißhervorragender Pflanzen der heimath-
lichen Flora; Ausbildung der botanischen Grundbegriffe (Wurzel-
stock, Knolle 2c.).

Jm Winter 2 Stunden Zoologie. Beschreibung des Ste-

lets und der wichtigsten inneren Organe des Menschen und

einiger Wirbelthiere. Mittheilungen über die Lebensweisever-

schiedener Thiere. Hinweis auf unterscheidende Merkmale

Klasse V.": Jm Sommer 2 Stunden Botanik. Repetition
der in Klasse VI. gewonnenen morphologischen Kenntnisse.
Einführung in das Linne’scheSystem. Erweiterung der Mor-

phologie
Im Winter 2 Stunden Zoologie. Repetition des Sexta-

pensums und Erweiterung seines Schlußtheiles zu einer ge-

drängten Uebersicht über das gesammte Thierreich Ausführ-

liche Behandlung des Systems der Wirbelthiere.
Klasse 1V.: Jm Sommer 2 Stunden Botanik. Repetition

des Linn6’schenSystems; weitere Einübung desselben durch

Bestimmen bis zur Spezies. Einreihung der einzelnen Pflan-
zen in die Gruppen des natürlichen Systems.

Jm Winter 2 Stunden Zoologie: Kurze Repetition der

beiden früheren Pensa. SystematischeBehandlung der zwei
ersten Klassen der Gliederthiere

Klasse 111.: JmSommer 1 Stunde Botanik. Das«na-

türliche Pflanzensystem mit Rücksichtauf technisch, landwirth-

schaftlich 2c. werthvolle Pflanzen.
Jm Winter I Stunde Zoologie. Repetiton der früheren

Pensa. Gedrängte Uebersicht über die niederen Thierklassen

Neuere Geschichtemit besonderer
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Klasse Ilio: 2 Stunden Mineralogie.Krystallformen und

Beschreibungder wichtigsten Mineralien.

Klasse Ita: Jm Sommer 1 Stunde. Repetitionder Po-
tanik und Zoologie mit Rücksichtauf physikalische, chemische-
und physiologischeVorgänge

Jm Winter l Stunde. Weitere Ausführung der Mine-

ralogie mit Rücksichtaus physikalischeund chemischeVorgänge.

Klasse Ilo und la: Jm Sommer 1 Stunde. Weitere Aus-

führung der Pflanzen- nnd Thierphysiologie. Geographische
Verbreitung der Pflanzen und Thiere;

Im Winter l Stunde. Geognosie, Geologie und das

Wichtigsteaus der Paläontologie.
«

§. 22. UebersichtlicheKenntniß der Botanik, Zoologie und

Anthropologie; genauere Kenntniß der Mineralogie mit beson-

derer Rücksicht auf technisch wichtige Mineralien. Ueberblick

über den Bau der Erde und seine Veränderungen, sowie über

die geographischeVerbreitung von Pflanzen und Thieren.

§. 23. Physik. Klasse lll.: 2 Stunden. Experimentelle Vor-

führung der wichtigsten Erscheinungen aus allen Gebieten der

Physik-
Klasse IIb: 2 Stunden. Optik, Elektrizität und Magne-

tismus mit besonderer Berücksichtigungder auf experimentellem

Wege abgeleiteten Gesetze.
Klasse Ila: 2 Stunden. Akustik und Wärmelehremit be-

sonderer Berücksichtigungder auf experimentellem Wege abge-
leiteten Gesetze.

Klasse Ib: 2 Stunden. Mechanik, mathematisch behandelt.

Klasse Ia: 2 Stunden. Mathematische Behandlung der

Wellenlehre, der Optik und Akustik.

§. 24. Kenntniß der wichtigstenphysikalischenErscheinun-
gen und Gesetze nebst deren Anwendnngen im praktischen Le-

ben, z. B. aus Dampfmaschine, Telegraph und dergleichen.

§. 25. Chemie. Klasse 11b: 2 Stunden. Einleitung in das

Verständniß chemischerProzesse überhaupt; Elemente der Stö-
;

chiometrie. Uebersicht der wichtigsten Elemente.

Klasse lia: 2 Stunden.

auf Mineralogie und Industrie. Einübung der Stöchiometrie.
Klasse lb: 2 Stunden. SystematischeBehandlung der Ele-

mente (die übrigen Metalle) mit Rücksichtauf Mineralogie Und

technischeAnwendungen.
Klasse la: 2 Stunden.

auf deren Anwendungen.
§. 26. Kenntniß der hauptsächlichstenchemischenElemente

und deren Verbindungen, der Darstellungsweise und Praktischen
Verwendungder letzteren.
§. 27. Rechnen. KlasseVl.: 4 Stunden, nämlich 3 Stunden

TafelkechnenUnd l Stunde Kopftechnen. Die vier Speises in Un·
benannten und benannten Zahlen. Münzen,Maße und Gewichtei

Klasse v-? 4 StUUdeU,nämlich 3 Stunden Tafelrechnen

Organische Chemie mit Rücksicht

und 1 Stunde Kopfrechnen. Wiederholung des Sextapensumss
v

VkUchkechUUUg—Die Lehre von den Dezimalbrüchen.
«

Klasse Iv.: 4 Stunden; nämlich 3 Stunden Taselrechnen

unp,I Stunde KopftechnenpRepetition der vier Spezies mit

Drachen Und gemischten Zahlen, sowie der Lehre von den De-

ztmalbriichenzabgekürzteMultiplikation und Division. Einsache

PVVPVFtionenund Regeldetri; zusammengesetzteProportionen
nnd die einsachstenFälle der Zinsrechnung.

Klasse Ill.: 2 Stunden. Wiederholung der zusammenge-
setztenProportionemZinsrechnung, Kettensatz, Koursrechnung-
Mischutlgskechnung2c.

4

Sachsen: Lehr- und Prüfungsordnungfür Realschulen. V.29.Jan.1877· 230"

Klasse 11b: 1 Stunde. Wiederholung des Tertiapensums.
Wechselreduktionund Arbitrage.

§. 28. Fertigkeit und Sicherheit in der Ausführung aller

im bürgerlichenLeben vorkommenden Rechnungsarten mit Ein-

schlußdes Hauptsächlistenaus dem Gebiete des kaufmännischen
Rechnens

§. 29. Algebra. Klasse IlI.: 2 Stunden. Buchstabenrechnung
bis inkl. die vier Spezies mit Aggregaten. Lineare Gleichungen
mit einer Unbekannten.

Klasse 11b: 2 Stunden. Potenzen und Wurzeln (hierbei
Ausziehung der Quadrat- und Kubikwurzeln). FortgesetzteUe-

bung im Auflösen linearer, namentlich auch literaler Gleichun-
gen mit einer Unbekannten. Lineare Gleichungen mit mehre-
ren Unbekannten. Quadratische Gleichungen mit einer Unbe-

kannten.
«

'

Klasse IIa: 2 Stunden. Quadratische Gleichungen mit meh-
reren Unbekannten. Logarithmen; logarithmische Gleichungen.

Klasse Ib: 2 Stunden. Fortgesetzte Uebungen im· Auflö-
sen von Gleichungen. Arithmetische und geonietrische Progres-
sionen mit Anwendungen auf Zinseszins- und Rentenrechnuug·

Klasse Ia: 2 Stunden. Gleichungen dritten und vierten

Grades. Kombinationslehre und binomischer Satz.

§. 30. Die Schüler sollen die Rechnungsoperationen der

Buchstabenrechnungund Algebra mit einer gewissen Fertigkeit
und Sicherheit auszuüben verstehen, sich aber jederzeit der

Gründe für jene Operationen bewußt sein.

§. 31. Geometrie. Klasse 1V.: 2 Stunden. Entwickelungder

elementaren planimetrischen und stereometrischen Anschauungen.
Die Lehrevon den Winkeln und Parallelen; die Eintheilung und

Haupteigeuschaften der Drei- und Vierecke;die Kongruenz der

Dreiecke. .

Klasse IlI.: 3 Stunden. Die Kongruenz, Flächenverglei-
chung, Ausmessung und Aehnlichkeit geradliniger Figuren. «

Klasse llb: 2 Stunden. Die Lehre vom Kreise. Die Fun-
Edtl"dSt

Elemente (Nichtmetalle und Metalle der Alkalien) mit Rucksichts Klasse Ila: 3 Stunden. Algebraische Auflösung geometri-
scher Aufgaben. WissenschastlicheDarstellung der Stereometrie.

Klasse Ib: 3 Stunden. Wiederholung der Planimetrie
und Stereometrie. Ebene Trigonometrie

Klasse la: 2 Stunden. Analytische Geometrie.

§. BL. Die Schüler sollen die Hauptsätzeder Geometrie
«

nebst deren Beweisen kennen, einen klaren Ueberblick über den

Gedankengang der Geometrie, besonders aber eine geübte ste-
reometrische Anschauungbesitzen, so daß sie im Stande sind,
von einem nicht zu komplizirten räumlichenObjekte eine leichte
Skizze zu entwersen.

Jn der Trigonometrie »und analytischen Geometrie ist Ue-

berladung mit Formeln zu vermeiden.

§. 33. Zeichnen. Klasse v1.: 2 Stunden. Einübung der ge-
raden Linie durch Darstellung von geradlinigen ornainentalen Fi-
guren. Einübung des Kreises und der Kreisbögenmittelst ana-

loger ornamentaler Figuren.
Klasse v.: 2 Stunden. Fortsetzung dieser Uebungenp Ein-

übung nichtkreissörmigerLinien durch Kopiren von Umrissen

guter Ornamente. (Herdtle, Auswahl 30 BL)
Klasse Iv.: 2 Stunden. Fortsetzung im Kopiren der Vor-

lagen von Herdtle. Uebergang zu den plastischenFormen durch

Zeichnennach flachen, späterkomplizirteren Gypsmodellen,(Krei-
demanier). Popnläre Darstellung der Beleuchtungsgesetze.
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Klasse IIl.": 2 Stunden. Fortsetzung des Zeichnens nach

thsmodellen. EmpirischeDarstellung der perspektivischenGesetze.
· Klasse Ilh: 3 Stunden, nämlich 2 Stunden Fortsetzung E

des Zeichnensnach Gypsmodellen. Für begabte Schüler Zeich-
nen von Köpfen-nach Vorlagen oder Gypsabgüssen (Kreidema-
nier) oder Landschaftszeichnen nach guten Vorlagen (anfa.ngs ;

mit Bleistift, später mit der Feder und leichter Untertuschnng).
1 Stunde geometrisches Zeichnen, namentlich geradlinige

und Kreissiguren, planimetrische Konstruktionen &c-

Klasse Ha: 2 Stunden. Projektionslehre. Darstellung
von Punkten, begrenzten Graden, begrenzten Ebenen und Po-
lyedern im Grundrisse und Aufrisse bei verschiedenen Lagen.
Netze einfacher Körper. .

Klasse Ih: 2 Stunden. Darstellung ebener Schnitte Von

Polyedern, Zylinder, Kegel und Kugel in Grundriß, Aufriß
und Abwickelung Einfache Fälle von den Durchdringungen.

Klasse Ia: 2 Stunden. Schattenkonstruktionen. Elemente

der Perspektive.
Begabten Schülern der drei obersten Klassen soll Gelegen-

heit geboten werden; das Freihandzeichen mit Klasse IIb zusam-
men fortzuüben. sz

·

§. 34. Jm Freihandzeichnen sollen Auge und Hand zur

korrekten und geschmackvollenDarstellung des Gesehenen aus-

gebildet werden, ohne von mechanischen Hilfsmitteln Gebrauch
zu machen.

,

Bei dem geometrischenZeichnen ist Fertigkeit im Gebrauche
der Zeicheninstrumente,möglichstgenaue Ausführung der Kon-

struktionen und im Vereine mit dem ftereometrischen Unter-

richte, Ausbildung der figürlichenAnschauung zu erreichen.
§. 35. Schreiben. Unterricht im Schreiben wird nur den

Schülern der zwei oder drei untersten Klassen in wöchentlich2,

beziehentlich1 Stunde ertheilt.
- Es steht aber in der Befugniß des Direktors, einzelne

Schüler aller Klassen eine Zeit lang und bis ihre Handschrift
sich gebessert hat, der Theilnahme an diesem Unterrichte zu

überweisen, wenn die Unleserlichkeit ihrer Handschrift eine solche
Maßregel nöthig macht. ,

Nicht nur die Schreiblehrer, sondern alle Lehrer, welchen
schriftliche Arbeiten einzureichen sind, haben streng daraufzn
achten, daß ihnen diese Arbeiten in sauberer und wohlgefälli-
ger, den Regeln der Kalligraphie entsprechender Handschrift
iiberreicht werden.

§. 36. Gesang. Der Gesangunterricht wird für jede Klasse
in wöchentlich2 Stunden ertheilt. Wieviel und welche Klassen
dabei zu einer Abtheilung vereinigt werden, ist unter Berücksich-

tigung der Frequenz der Anstalt und unter besonderer Verneh-
mung mit ,dem Gesanglehrer der Anordnung des Direktors zu,

überlassen
» §. 37. Turnen. Der Turnunterricht wird für jede Klasse in

wöchentlich2 Stunden ertheilt. Wie viel und welche Klassen da-

bei zu einer Abtheilung vereinigt werden, ist unter Berücksich-
tigung der Frequenz der Anstalt und unter besonderer Verneh-
mung mit dem Turnlehrer der Anordnung des Direktors zu

überlassen. .

Die zweckmäßigeErtheilung dieses Turnunterrichtes wird

von dem Direktor der Turnlehrer-Bildungsanstalt zu Dresden

auf Anordnung des Ministeriums überwacht.
§. 38. Für die Realschulen I. Ordnung entsteht nach dem —

Vorigen folgende Stundenübersicht:
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IfvI ; v EIN-:;111 Uh. IIa 1h ; Ia

Religion . . . . . . . . . Z 3 3 2 2 2 2 3
j Deutsche Sprache . . . . 6 4 4 4 4 3 3 3

Lateinifche Sprache . . . 8 5 4 4 4 3 3 d

FranzösischeSprache. . .
—- 6 7 - 4 4 3 3 4

i Englische Sprache . . .

.,
— —- — 4 Z 3 4 4

Geographie. . . . . . . B 2 Z 7 2 2 2 2 3
Geschichte . . . . . . . . . 2 2

4
2 .2 2 2 2 2

Naturbefchreibung . . . . Z 2 Z 1
·

1 2 1 l

Physik . · . . . . . . . . .
« —- — 2 -2 2 2 Z

Chemie . . . . . . . . . .
—- — — — .2 2 2 3

Rechnen . . . . . . . . . . 4 4 4 2 l — — —

Algebra . . . . . . . . . .

— — —-

« 2 2 2 2 3
Geometrie . . . . . . . .

—- — 2 3 2 3 3 Z

Zeichnen . . . . . . . . . 2 2 2 2 3 2 2 Z

Schreiben . . . . . . . · . 2 2 l· —

—. —
-.. —

31 JZ JZ J4 34 31 dl 31

Hierüber:

Gesang . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 Z
Turnen . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 3 2 2

! 35 86 37 38 38 35 35 35

§. 39. Abweichungen von diesem Lehrplane sind in Be-

tresf der zu erreichenden Endziele gar nicht, in Betreff der Ver-

theilung des Lehrstofses und der auf dessen Mittheilung zu ver-

wendenden Stundenzahl nur insoweit gestattet, als es die ver-

schiedeneStärke und der jeweilige Stand der Klassen zweckmäßig
erscheinen läßt, die Maximalzahl der Unterrichtsftunden nicht
überschritten und von dem Ministerium für jeden besonderen

Fall Genehmigung ertheilt wird.

§. 40. Zur Kontrole über Einhaltung des Lehrplanes ist
für jede Klasse ein Lektions-Klassenbuch anzulegen, in welches
von jedem in der Klasse beschäftigtenLehrer am Schlusse jedes
Monats, je nach Anordnung des Direktors in kürzerenFristen,
eine kurze Angabe und Uebersicht des von ihm behandelten
Lehrftoffes einzutragen ist. Fortsetzung folgt.)
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